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Sachverhalt und Antrge 

I. Auf die am 28. August 1979 unter Inanspruchnahme der 

Priorität einer frflheren Anmeldung vom 9. Oktober 1978 

angemeldete europische Patentanmeldung Nr. 79 103 169.3 ist 

am 10. März 1982 das drei PatentansprUche umfassende euro-

pische Patent 0 009 615 erteilt worden. 

Der Patentanspruch 1 lautet wie folgt: 

"1. Maschine zum Herstellen von Natursauerteig mit einem 

GefäL3 (1), in das die Ausgangsprodukte eingesetzt 

werden, einem RUhrwerk (3 bis 5) zum Durchmischen der 

Ausgangsprodukte und mit einer handbettigten oder mit 

einer Pumpe bestUckten Austragvorrichtung, dadurch 

gekennzeichnet, daI3 das GefI3 (1) einen doppeiwandigen 

Mantel (6, 8) mit in dessen Zwischenrauxn (9) ange-

ordneten Fluidfflhrungen (7), die an ein KUhiaggregat 

(12) angeschlossen sind zum Umw1zen von KUhifluid durch 

die Fluidfuhrungen (7) entsprechend den Bedingungen der 

verwendeten Sauerkultur, die an einem Steuerwerk em-

stelibar sind, aufweist, wobei die Zeitsteuerung des 

RUhrwerks (3 bis 5) auf die Zeitsteuerung des KUhl-

aggregate (12)  abgestimmt ist, das RUhrwerk (3 bis 5) - 

nach Einsetzen der Ausgangsprodukte - alternierend in 

zwei Drehrichtungen betreibbar und - whrend des Reife-

prozesses des Natursauers - intervaliweise kurzzeitig 

betreibbar ist und die RUhrwerkssteuerung und die KUh1-

aggregatssteuerung von einem vorzugsweise gemeinsamen 

Zeitsteuerwerk (4)  betätigt werden." 

II. Nachdem ein Einsprechender gegen die Erteilung des Patents 

Einspruch eingelegt hatte, hat die Einspruchsabteilung den 

Einspruch durch Entscheidung vom 19. Januar 1984 zurUck-

gewiesen und das Patent in unverändertem Umfang aufrecht-

erhalten. 

III. Gegen diese Entscheidung hat der Einsprechende am 

) 
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2. Mrz 1984 unter gleichzeitiger Zahiung der GebUhr 

Beschwerde eingelegt. Die schriftliche BegrUndung der 

Beschwerde 1st am 16. Mai 1984 eingegangen. 

Iv. In der mUndlichen Verhandlung am 21. November 1985 wieder- 

holt der Einsprechende semen in der Beschwerdeschrift 

gesteliten Antrag, die angefochtene Entscheidung aufzuheben 

und das europische Patent zu widerrufen. Er ist der Auf-

fassung, die Maschine nach Anspruch 1 sei nicht patentfhig, 

und verweist zur BegrUndung u. a . auf 'die USA-Patentschrift 

2 099 937 sowie "The Bakers Digest", Februar 1970, Seiten 34 

bis 42. 

V. 	Der Patentirihaber beantragt, die Beschwerde zurUckzuweisen. 

Er tritt dem Vorbringen des Einsprechenden entgegen und 

fUhrt schriftlich und in der rnflndlichen Verhandlung im 

wesentlichen aus, der entgegengehaltene Stand der Technik 

befasse sich nicht mit Maschinen zuin Herstellen von Natur-

sauerteig, sondern mit Maschinen zur Herstellung von Brot-

teig und Fermenten. Mit dem Gegenstand des Anspruchs 1 werde 

dem Backer eine Maschine an die Hand gegeben, mit der im 

Unterschied zu frUher stndig ein bestimmter Sauerteig 

gezielt hergestelit werden könne. Bei ihr werde das tradi-

tionelle RUhrwerk zugleich dazu benutzt, eine Temperatur- 

schichtbildung im GefäI3 zu vermeiden. Der Gegenstand des 

Anspruchs 1 beruhe daher auf .einer erfinderischen Thtig-

keit. 

EntscheidungsgrUnde 

1. 	Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU. In der Beschwerdeschrift sind zwar nur der 

Name und der Vorname des Beschwerdefflhrers, nicht jedoch 

dessen Anschrift angegeben (Regel 64, a EPU). Sie war jedoch 

schon durch die mit der Beschwerde vorgelegte Einspruchsakte 

aktenkundig. Da irgendein Zweifel an der Identität des im 
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Ubrigen in beiden Instanzen anwaitlich vertretenen Beschwer- 
• 

	

	 defUhrers mit dem Einsprechenden nicht bestand, war es nicht 

erforderlich, im Beschwerdeverfahren gem8 Regel 65(2) EPU 

die Angaben zur Anschrift noch einmal anzufordern. 

Die Beschwerde ist daher zu1ssig. 

2. Gegenstand des Patents 1st nach dem oberbegriff des Patent-

anspruchs 1 eine Maschine zum Herstellen von Natursauerteig. 

Nach Spalte 1, Zeilen 18 bis 38, der Patentschrift weisen 

die bekannten Maschinen dieser Art ein GefI3 mit einem 

RUhrwerk sowie eine Austragvorrichtung auf. Bei der Herstel-

lung des Natursauerteigs seien bestimmte Temperaturen/Zeit-

Mläufe einzuhalten. Zuerst soilten sich bei einer höheren 

Temperatur Milchsurebakterien und darauf bei einer 

niedrigeren Temperatur Essigsaurebakterien bilden (vgl. 

Spalte 1, Zeilen 21 bis 38, der Patentschrift). Diese 

Lenkung der Surebi1dung durch verschiedene Teigtemperaturen 

ist im Ubrigen auch in der im Einspruchsverfahren genannten 

Literaturstelle aus "Der praktische Backer", Stuttgart, 

1955, beschrieben, in der aul3erdem die fUr die Much- und 

Essigsäurebildung vorzugsweise in Frage kommenden Tempera-

turen aufgefUhrt sind. 

Bei den bekannten Maschinen, so fhrt die Patentschrift 

fort, werde die fUr die Milchsurebildung gunstige (h3here) 

Teigtemperatur durch die Verwendung von Wasser einer ent-

sprechend hohen Temperatur fUr die Teigherstellung erreicht. 

Die fUr die Essigsurebi1dung gUnstige niedrigere Temperatur 

ergebe sich durch die AbkUhlung der Maschine saint Inhalt, 

die sich anschljel3end urn Lauf der Zeit unter dem EinfluI3 der 

niedrigeren Umgebungstemperatur einstelle (Spalte 1, 

Zeilen 38 bis 46). 

3. Diese AbkUhlung der bekannten Maschine durch die sie urn- 

geberide Luft hat der Patentinhaber als nachteilig angesehen, 
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da die Umgebungsbedingungen im ailgemeinen nicht kontrol- 

lierbar sind und nicht sichergestelit ist, dal3 die fUr die 	
IA 

Bildung von Essigsurebakterien gUnstige niedrigere Tempe- 

ratur erreicht wird. 

Mit dem Gegenstand des Anspruchs 1 soil daher nach Spalte 2, 

Zeilen 29 bis 34, der Patentschrift die Aufgabe geiöst 

werden, eine Maschine der im Abschnitt 2 beschriebenen Art 

zu schaffen, bei der die TemperaturfUhrung beim Herstellen 

des Natursauerteigs von den Umgebungsbedingungen unabhngig 

ist. DaB, wie es in der Patentschrift noch hei8t, 

ssgleichwohius ein Sauerteig mit den gewUnschten Anteilen an 

Much- und Essigsurebakterien erhalten werden soil, 1st 

Zweck der Temperaturfuhrung und daher keine weitere Teil-

aufgabe. 

4. Die Maschine nach Anspruch 1, mit der die vorstehende Auf- 

gabe gelöst werden soil, ist nach dem Ergebnis der PrUfung 

der Entgegenhaltungen durch die Karniner weder durch eine der 

bei der Recherche ermittelten Patentschrjften noch durch 

eines der im Einspruchsverfahren genannten Dokurnente bekannt-

geworden. Da ihre Neuheit von dem Einsprechenden im Be-

schwerdeverfahren nicht bestritten worden ist, erUbrigt es 

sich, im einzelnen anzugeben, worin sie sich von den be-

kannten Maschinen unterscheidet. 

Die Maschine nach Anspruch 1 ist somit gegentiber dem vor-

liegenden Stand der Technik neu. 

5. Zur Frage, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 nahelag, ist 

folgendes auszuftihren: 

5.1 Aus der oben wiedergegebenen Aufgabe ergibt sich, daB es bei 

der Erfindung daruin geht, jene Maschine zurn Hersteilen von 

Natursauerteig, die zur Sauerteigfuhrung abgektihlt wird, so 

auszubiiden, daB die Teigtemperatur zur Lenkung der Sure- 
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bildung gezielt gesenkt werden kann. FUr den Fachniann ist es 

das Nchstliegende, die Maschine zu diesem Zweck mit einer 

Kuhlvorrichtung auszustatten. Solche meistens mit einem 

KUhifluid arbeitenden Vorrichtungen werden auf den verschie- 

densten Gebieten der Technik, so auch bei Maschinen. zum 

Herstellen von Brotteig (vgl. die TJSA-Patentschrift 

2 099 937) und von Backfermenten (vgl. "The Bakers Digest', 

Februar 1970, Seiten 34 bis 42) verwendet. Sie sind dem 

einsch1gigen Fachrnann daher als geeignetes Mittel fUr den 

vorgesehenen Zweck geläufig. 

Bei einer Maschine nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 

bietet sich für deren Ausstattung mit einer KUhlvorrichtung 

der Mantel des Gefsses fUr den Natursauerteig an. In der 

doppeiwandigen Ausbildung des Mantels mit in dern Zwischen-

raurn angeordneten Fluidfuhrungen, die an ein das KUhifluid 

urnwälzendes KUhiaggregat angeschlossen sind, kann mithin 

nichts Besonderes gesehen werden, zurnal da bei den oben 

erwähnten bekannten Maschinen zur Brotteigherstellung das 

GefB auch eine soiche KUhlvorrichtung aufweist. 

5.2 Den vorstehenden Dokurnenten entnimmt der Fachrnann zugleich 

die Lehre, die KUhlvorrichtung mit einem Steuerwerk aus-

zurUsten, urn die gewUnschte KUhiwirkung sicherzustellen 

(vgl. insbesondere Seite 3, linke Zeilen 47 bis 52, der 

USA-Patentschrift 2 099 937 und Seite 36 in"The Bakers 

Digest", Februar 1970). Im vorliegenden Fall muI3 die 

Steuervorrichtung entsprechend dem Zweck der KUhlvorrichtung 

so eingerichtet sein, daB. sich mit ihr die durch das Urn-

wälzen des KUhifluids bewirkte Kflhiung des GefBmantels den 

Bedingungen der Sauerteigkultur anpassen läBt. DaB die 

Schaffung eines dieser Forderung genUgenden Steuerwerks 

ersichtlich auch nach Auffassung des Patentinhabers keine 

Schwierigkeiten bietet, ergibt sich aus dem Patentan-

spruch 1, der ebenso wie die Beschreibung hierzu keine 
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nheren Angaben enthlt, die Ausbildung im einzelnen also 

dem einschlägigen Fachmann UberlI3t. 

5.3 Bekanntlich differieren die Temperaturen, bei denen sich 

beim Herstellen von Natursauerteig vornehmlich die Milch-

sure bzw. die Essigsure bildet, nicht nur wenig vonein-

ander (vgl. "Der praktische Backer", Stuttgart, 1955, Seiten 

279 und 280), sondern liegen jeweils auch innerhalb eines 

engen Bereichs. Der Fachniann erkennt daher ohne weiteres, 

daB er zur gezielten Senkung der Teigtemperatur fUr die 

Steuerung der Surebildung dafUr Sorge tragen mul3, daB der 

Teig im gesamten Gefi3 auf die Dauer auf dieselbe Temperatur 

abkUhlt, d. h., daB Uber lngere Zeitrthime Temperaturdiffe-

renzen zwischen GefI3auI3enwand und dem GefäBinnern beseitigt 

werden mUssen. Zu diesem Zweck sich des vorhandenen RUhr-

werks zu bedienen, bietet sich an; denn es gehört zuni Wissen 

des Fachinanns, dal3 man Temperaturdifferenzen innerhaib einer 

Masse durch Durcbmischen derselben zum Verschwinden bringen 

kann. Andererseits weil3 der Fachrnann, daB beirn Durchmischen 

teigartiger Massen Wrme entsteht. Hieraus folgt, daI3 das 

RUhrwerk, wenn die gewUnschte AikUhlung erreicht werden 

soil, nur zeitweise bettigt werden darf, und zwar in Ab- 

hängigkeit von der mit dem Steuerwerk des KUhlaggregats 

gesteuerten AbkUhlung. Die dem Rechnung tragende Steuerung 

des RUhrwerks ebenfalls durch ein Steuerwerk vorzunehrnen, 

das demnach das RUhrwerk whrend des Reifeprozesses des 

Natursauerteigs antreibt und auf die Zeitsteuerung des KUhl- 

aggregat-Steuerwerks abgestimmt ist, bietet sich an. Die 

beiden Steuerwerke vorzugsweise zu einem gemeinsainen Zeit-

steuerwerk zusaminenzufassen, liegt im Bestreben des Fach- 

manns, die Zahi der fUr die ordnungsgemä3e Arbeitsweise 

einer Maschine notwendigen Teile so klein wie mglich zu 

halten. 

5.4 Dem im Anspruch 1 noch angegebenen alternierenden Antrieb 

des RUhrwerks in zwei Drehrichtungen beim Mischen der 
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Ausgangsprodukte, der in keinem Zusarnznenhang mit der 

anschliel3enden Surebi1dung steht, kornmt ebenfalls keine 

patentbegrundende Bedeuturig zu. Mit ihm wird wie auch sonst 

beim Durchmischen in zwei Drehrichtungen eine besonders 

innige Durchmischung angestrebt. 

5.5 Nach alledem ergibt sich die Maschine nach Anspruch 1 

aufgrund von t3berlegungen, die von einem mit dem Stand der 

Technik vertrauten Fachmann ohne weiteres erwartet werden 

können. Urn zu ihr zu gelangen, bedurfte es demnach keiner 

erfinderjschen Ttigkeit. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist 

mithin nicht patentfhig. 

6. Dieser Anspruch hat daher keinen Bestand. 

7. Die AnsprUche 2 und 3 des erteilten Anspruchssatzes sind auf 

den Patentanspruch 1 rUckbezogen. Ihr Rèchtsbestand hngt 

deshaib von dern Rechtsbestand dieses Anspruchs ab. Sie 

fallen mithin mit dern Patentanspruch 1. 

Entscheidungs forme 1 

Aus diesen GrUnden 

wird wie folgt entschiede: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. Das Patent wird 

widerrufen. 

	

Der Gegchäftsgtellenbeamte 
	Der ?orsitzende 

B.A. Norman 	 N. Huttner 


